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HERZ- UND GEFÄSS-KLINIK GMBH BAD NEUSTADT 
 
 

 
 
 
 

Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB) 
für ambulante Operationsleistungen 

und stationsersetzende Eingriffe 
 

für  
 

die Herz- und Gefäß-Klinik GmbH Bad Neustadt 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich  

 
Die AVB gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, für die vertraglichen Beziehungen zwi-
schen der Herz- und Gefäß-Klinik GmbH Bad Neustadt und Patienten bei ambulanten Opera-
tionen und stationsersetzenden Eingriffen.    
 
 

§ 2 
Rechtsverhältnis  

 
(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen der Klinik und dem Patienten sind privatrechtlicher Natur. 
 
(2) Die AVB werden für Patienten wirksam, wenn diese  
 

• jeweils ausdrücklich oder – wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Ver-
tragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist – durch deut-
lich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses darauf hingewiesen wurden, 

 
• von ihrem Inhalt in zumutbarer Weise, die auch eine für den Verwender der AVB er-

kennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksich-
tigt, Kenntnis erlangen konnten, 

 
• sich mit ihrer Geltung einverstanden erklärt haben.  

 
 

§ 3 
Umfang der Leistungen bei ambulanten Operationen  

und stationsersetzenden Eingriffen 
 

(1) Das Vertragsangebot des Krankenhauses erstreckt sich nur auf diejenigen Leistungen, für 
die das Krankenhaus im Rahmen seiner medizinischen Zielsetzung personell und sachlich 
ausgestattet ist.   

 
(2) Die Verpflichtung des Krankenhauses beginnt nach Maßgabe des  § 115b SGB V mit der Ver-

einbarung des Behandlungsvertrages und endet mit Abschluss der Nachsorge durch das Kran-
kenhaus. Eine notwendige ärztliche Behandlung außerhalb des Krankenhauses wird durch 
den vertragsärztlichen Bereich erbracht und ist nicht Gegenstand der Krankenhausleistungen. 
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§ 4 
Bilddokumentation 

 
Der Patient erklärt sich damit einverstanden, dass zur Dokumentation von pflegerischen und 
therapeutischen Maßnahmen während seines ambulanten Aufenthaltes in der Herz- und Ge-
fäßklinik GmbH Bad Neustadt Bilder gemacht werden. Er erklärt sich weiterhin damit einver-
standen, dass die aufgenommenen Bilder zu Studienzwecken und zu Veröffentlichungen im 
Rahmen von Fort- und Weiterbildungen und/oder medizinischen Abhandlungen verwendet wer-
den.  
 
 

§ 5 
Entgelte     

 
(1) Bei der Behandlung von Patienten, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, 

werden die erbrachten Leistungen auf der Grundlage des einheitlichen Bewertungs-
maßstabes (EBM) gegenüber der Krankenkasse berechnet. Diese Abrechnungsgrundlage 
gilt auch bei Patienten, bei denen andere Sozialleistungsträger für die Kosten der Behand-
lung aufkommen. 

 
(2) Bei selbst zahlenden Patienten rechnet das Krankenhaus die erbrachten Leistungen nach 

der gültigen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ab. 
 
(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Patient an demselben Tag in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der ambulanten Operation/stationsersetzenden Leistung stationär auf-
genommen wird. In diesem Fall erfolgt die Vergütung nach Maßgabe des Krankenhaus-
entgeltgesetzes (KHEntgG). 

 
 

§ 6 
Abrechnung des Entgelts bei Selbstzahlern      

 
(1) Nach Beendigung der Behandlung wird eine Rechnung erstellt.  
 
(2)  Die Nachberechnung von Leistungen, die in der Schlussrechnung nicht enthalten sind, und 

die Berichtigung von Fehlern bleiben vorbehalten.  
 
(3)  Der Rechnungsbetrag wird mit Zugang der Rechnung fällig.  
 
(4) Bei Zahlungsverzug können Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Ba-

siszinssatz pro Jahr (§ 288 BGB) sowie Mahngebühren in Höhe von Euro 2,56 berechnet 
werden. 

 
(5) Eine Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen ist 

ausgeschlossen.  
 
 

§ 7 
Aufklärung und Mitwirkungspflicht des Patienten   

 
Ambulante Operationen und stationsersetzende Leistungen werden nur nach Aufklärung des 
Patienten über die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs und nach seiner Einwilligung vorge-
nommen. Der Patient hat die erforderlichen Angaben zu machen, die der Krankenhausarzt zur 
Beurteilung der Durchführbarkeit der geplanten ambulanten Operation benötigt. 
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§ 8 
Aufzeichnung der Daten  

 
(1) Krankengeschichten, insbesondere Krankenblätter, Untersuchungsbefunde, Röntgenauf-

nahmen, Bilddokumentationen und andere Aufzeichnungen sind Eigentum des Kranken-
hauses.  
 

(2)  Patienten haben keinen Anspruch auf Herausgabe der Originalunterlagen. Abweichende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 

 
(3) Das Recht des Patienten oder eines von ihm Beauftragten auf Einsicht in die Aufzeichnun-

gen, ggf. auf Überlassung von Kopien auf seine Kosten und die Auskunftspflicht des behan-
delnden Krankenhausarztes bleiben unberührt.  

 
(4) Die Verarbeitung der Daten einschließlich ihrer Weitergabe erfolgt unter Beachtung der ge-

setzlichen Regelungen, insbesondere der Bestimmungen über den Datenschutz, der ärztli-
chen Schweigepflicht und des Sozialgeheimnisses.  

 
(5) Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erfolgt die Vernichtung der Daten ent-     
      sprechend den Bestimmungen über den Datenschutz. 
 
 

§ 9 
Hausordnung  

 
Der Patient hat die vom Krankenhaus erlassene Hausordnung (Anlage) zu beachten. 
 
 

§ 10 
Eingebrachte Sachen  

 
(1)  In das Krankenhaus sollen nur die notwendigen Kleidungsstücke und Gebrauchsgegen-

stände eingebracht werden.  
 
(2) Zurückgelassene Sachen gehen in das Eigentum des Krankenhauses über, wenn sie nicht 

innerhalb von 12 Wochen nach Aufforderung abgeholt werden.  
 
(3) Im Fall des Abs. 2 wird in der Aufforderung ausdrücklich darauf verwiesen, dass auf den 

Herausgabeanspruch verzichtet wird mit der Folge, dass die zurückgelassenen Sachen 
nach Ablauf der Frist in das Eigentum des Krankenhauses übergehen.  

 
 

§ 11 
Haftungsbeschränkung 

 
(1) Für den Verlust oder die Beschädigung von eingebrachten Sachen, die in der Obhut des 

Patienten bleiben, oder von Fahrzeugen des Patienten, die auf dem Krankenhaus-
grundstück oder auf einem vom Krankenhaus bereitgestellten Parkplatz abgestellt sind, haf-
tet der Krankenhausträger nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 
(2) Haftungsansprüche wegen Verlustes oder Beschädigung von Geld und Wertsachen, die 

durch die Verwaltung verwahrt wurden, sowie für Nachlassgegenstände, die sich in der 
Verwahrung der Verwaltung befunden haben, müssen innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten nach Erlangung der Kenntnis von dem Verlust oder der Beschädigung schriftlich geltend 
gemacht werden; die Frist beginnt frühestens mit der Entlassung des Patienten. 
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§ 12 
Zahlungsort  

 
Der Zahlungspflichtige hat seine Schuld auf seine Gefahr und seine Kosten in Bad Neustadt zu  
erfüllen. 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese AVB treten am 01.10.2010 in Kraft. Gleichzeitig werden die AVB vom 01.01.2005 aufge-
hoben.  
 
 
 
Bad Neustadt, 01.10.2010  
Herz- und Gefäß-Klinik GmbH Bad Neustadt    
 
 
 
 
Anlagen: 

• Behandlungsvertrag 

• Hausordnung 

• Hinweis auf die Datenverarbeitung 

• Einverständnis gem. § 73 Abs. 1b SGB V zur Datenübermittlung an den Hausarzt/ weiter-
behandelnden Arzt 

 


